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Einladung

FinTech Group AG, Frankfurt am Main
WKN:  FTG111
ISIN:  DE000FTG1111

Wir laden hiermit unsere Aktionäre  
zu der am

12. August 2019 um 11:00 Uhr

im 

Hotel Sofitel Frankfurt Opera 
Opernplatz 16 
60313 Frankfurt am Main

stattfindenden  
ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Geschäftsjahr 2018, des gebilligten Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 
2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäfts-
jahr 2018

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tages-
ordnungspunkt kein Beschluss zu fassen, da der Aufsichtsrat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss 
bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt hat.

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.fin-
techgroup.com/de unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt 
„Hauptversammlungen“ und in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft im Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main, zugänglich. Sie 
werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden 
die Unterlagen in der Hauptversammlung zur Einsicht ausgelegt.

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Kon-
zernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferi-
sche Durchsicht unterjähriger Finanzberichte

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für 
eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte 

im Geschäftsjahr 2019 und 2020 bis zur nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung zu wählen. 

5. Beschlussfassung über die Änderung der Firmierung der Gesell-
schaft und die entsprechende Änderung der Satzung

Nach Jahren der Reorganisation infolge der Übernahme der ehe-
maligen XCOM-Gruppe richtet sich der Fokus innerhalb des Kon-
zerns nun auf das Wachstum des margenstarken B2C-Geschäfts 
des Onlinebrokers flatex. Der Onlinebroker flatex verfügt in Öster- 
reich bereits als Marktführer über einen Marktanteil von rund 
50% und kommt in Deutschland bereits auf einen Marktanteil 
von rund 20%. Er ist ein wesentlicher Ergebnis- und Wachstums- 
treiber und trägt maßgeblich zum Gesamtumsatz des Konzerns 
bei. Um die Potentiale des hochprofitablen B2C-Geschäfts im 
Segment Financial Services weiter auszuschöpfen, hat der FinTech 
Group-Konzern mit der Umsetzung seiner Expansionsstrategie 
„flatex goes Europe“ begonnen, und zwar ganz aktuell mit dem er-
folgreichen Markteintritt des Onlinebrokers flatex in den Nieder-
landen. Eine Expansion in weitere europäische Zielmärkte soll fol-
gen. Bei der Umsetzung dieser Wachstumsstrategie soll die Marke 
flatex deutlich in den Vordergrund gestellt werden. Der hohe Wie-
dererkennungswert der Marke flatex erleichtert dabei sowohl das 
Marketing zur Gewinnung neuer Retail-Kunden und Investoren als 
auch die Gewinnung von Kooperationspartnern auf allen Ebenen 
des Konzerns. Daher soll sich die Marke flatex auch in den Namen 
der Konzerngesellschaften widerspiegeln und so Signalwirkung 
für den Markt haben. Den Anfang hat die ehemalige FinTech Group 
Bank AG gemacht, bei der der Onlinebroker flatex rechtlich aufge-
hängt ist. Seit März diesen Jahres trägt diese Gesellschaft schon 
den Namen flatex Bank AG. Jetzt soll auch die Konzernspitze fol-
gen und FinTech Group AG in flatex AG umbenannt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

Die Firmierung der Gesellschaft wird in

flatex AG

geändert und § 1 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu gefasst:
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„(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

flatex AG“

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen Geneh-
migten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Genehmig-
ten Kapitals 2019, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss 
des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 3 ein genehmig-
tes Kapital (Genehmigtes Kapital 2018), das den Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 
6. August 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.857.323,00 durch ein- oder 
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 3.857.323 neuen, auf 
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlage zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist im Jahr 2018 in 
Höhe von EUR 1.225.761,00 Gebrauch gemacht worden, so dass 
die Ermächtigung, das Grundkapital zu erhöhen, nur noch in Höhe 
von EUR 2.631.562,00 fortbesteht.

Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2018 und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, auch weiterhin 
möglichst flexibel auf sich bietende Gelegenheiten auf den Märk-
ten reagieren zu können, soll das vorstehend beschriebene Ge-
nehmigte Kapital 2018 aufgehoben und ein neues genehmigtes 
Kapital (Genehmigtes Kapital 2019) geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüs-
se zu fassen:

a) Das Genehmigte Kapital 2018 in § 4 Abs. 3 der Satzung wird, 
soweit im Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht ausgenutzt, mit 
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend 
bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2019 in das Han-
delsregister aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 11. August 2024 das Grundkapital der Ge-
sellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 

4.879.703,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insge-
samt bis zu 4.879.703 neuen, auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019). 

 Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

∙ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

∙ wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und 
der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausge-
schlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals 10 % des sowohl zum Zeitpunkt dieser Be-
schlussfassung als auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neu-
en Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits in den Handel einbezogenen Aktien gleicher Gattung 
und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des endgül-
tigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich 
im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der 
anteilige Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue 
oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 12. Au-
gust 2019 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss ge-
mäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung 
gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflich-
tung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Er-
werb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten 
zu zahlen ist;

∙ bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere 
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen;
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∙ soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern 
der von der Gesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungs-
rechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungs-
pflicht zustünde.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 fest-
zulegen. 

Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Ak- 
tien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder nach  
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tä-
tigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden 
sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Aufsichts-
rat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 
aus dem Genehmigten Kapital 2019 oder nach Ablauf der Er-
mächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhö-
hung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen.

c) § 4 Abs. 3 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 11. August 2024 das Grundkapital der Gesell-
schaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 
4.879.703,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von ins-
gesamt bis zu 4.879.703 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2019).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewäh-
ren. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

∙	 zum	Ausgleich	von	Spitzenbeträgen;

∙	 wenn	 die	 Kapitalerhöhung	 gegen	 Bareinlagen	 erfolgt	
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals 10 % des sowohl zum Zeit-
punkt dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt 
der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapi-
tals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbe-
zogenen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Festlegung des endgültigen Ausgabebe-
trags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschrei-
tet;	bei	der	Berechnung	der	10	%-Grenze	ist	der	anteilige	
Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder 
zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 12. August 
2019 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss ge-
mäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser 
Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme 
der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 
gleichzeitiger	 Verpflichtung	 des	 Emissionsmittlers,	 die	
neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft 
bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, 
der	von	dem	oder	den	Dritten	zu	zahlen	ist;

∙	 bei	Kapitalerhöhungen	gegen	Sacheinlagen,	insbesonde-
re zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an	Unternehmen;

∙	 soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	Inhabern	bzw.	Gläu-
bigern der von der Gesellschaft ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw.	-pflichten	ein	Bezugsrecht	auf	neue	Aktien	in	dem	
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung ei-
ner	Options-	bzw.	Wandlungspflicht	zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von 
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Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 
festzulegen.

Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Ak-
tien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
7	KWG	tätigen	Unternehmen	mit	der	Verpflichtung	übernom-
men werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-
ten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung 
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhö-
hung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2019 
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem 
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 
2019 anzupassen.“

d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) beschlossene 
Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 ge-
meinsam mit der unter lit. b) beschlossenen Schaffung des neu-
en Genehmigten Kapitals 2019 und der unter lit. c) beschlos-
senen Satzungsänderung zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass zunächst 
die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 ins Handelsre-
gister eingetragen werden soll und im unmittelbaren Anschluss 
daran die beschlossene Schaffung des neuen Genehmigten Ka-
pitals 2019 mit der beschlossenen Satzungsänderung eingetra-
gen werden soll.

Berichte an die Hauptversammlung

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Bericht an die Hauptversammlung 
über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 7. August 2018 wurde 
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 3.857.323,00 durch ein- 
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 3.857.323 neuen, auf 
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Der Vorstand wurde dabei 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen auszuschließen, wenn die Kapital-
erhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des sowohl zum Zeitpunkt 
dieser Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 7. August 2018 
als auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des 
endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im 
Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschrei-
tet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze war der anteilige Betrag 
am Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die seit dem 7. August 2018 unter vereinfachtem Be-
zugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Er-
mächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien 
durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des 
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der 
Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-
trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist. Der Vorstand wurde 
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem geneh-
migten Kapital festzulegen.

Das Genehmigte Kapital 2018 ist mit Eintragung im Handelsregister 
der Gesellschaft vom 15. August 2018 wirksam geworden.

Am 10. September 2018 hat der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, das Genehmigte Kapital 
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2018 auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlage um EUR 
1.225.761,00 von EUR 17.510.876,00 auf EUR 18.736.637,00 durch 
Ausgabe von 1.225.761 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 
mit Gewinnbezugsrecht ab 1. Januar 2018 zu erhöhen (die „Kapitaler-
höhung 2018“). Dies entspricht einer Erhöhung des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über das Genehmigte Kapital 2018 am 7. August 
2018 und zugleich im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2018 bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft um kauf-
männisch gerundet 7,00 % und damit um weniger als 10%.

Die Kapitalerhöhung 2018 ist am 24. September 2018 mit Eintra-
gung ihrer Durchführung im Handelsregister der Gesellschaft wirk-
sam geworden. 

Die Kapitalerhöhung 2018 erfolgte im September 2018 zur Unter-
streichung der zum damaligen Zeitpunkt geplanten strategischen 
Kooperation der FinTech Group AG mit der Österreichische Post Ak- 
tiengesellschaft. Um die Ernsthaftigkeit dieser geplanten Koopera-
tion zu untermauern und im Hinblick auf die mit der Kooperation 
verbundenen kurzfristig durchzuführenden Investitionen, übernahm 
die Österreichische Post Aktiengesellschaft sämtliche neugeschaffe-
nen Aktien aus der Kapitalerhöhung 2018.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 2018 wurden von der Ge-
sellschaft zu einem Ausgabepreis von EUR 28,50 je Aktie ausgege-
ben. Die Gesellschaft hat hierdurch einen Brutto-Emissionserlös (vor 
Kosten der Kapitalerhöhung) von EUR 34.934.188,50 erzielt.

Bei der Preisfestsetzung wurden die Preisvorgaben entsprechend  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 7. August 2018 eingehalten. 

Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Kapital-
erhöhung 2018 hat die Gesellschaft von der im Beschluss der Haupt-
versammlung vom 7. August 2018 eingeräumten Ermächtigung des 
Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht.

Der Bezugsrechtsausschluss erlaubte es der Gesellschaft, die aus 
Sicht der Verwaltung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 günstige Marktsitua-
tion für eine solche Kapitalmaßnahme kurzfristig auszunutzen und 
durch marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Emis- 
sionserlös erzielen zu können. Eine Kapitalerhöhung unter Einräu-
mung eines Bezugsrechts an die Aktionäre wäre demgegenüber auf-
grund der mit dem öffentlichen Angebot verbundenen Verpflichtung 
zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts nicht nur mit einem 
erheblich höheren Kostenaufwand für die Gesellschaft verbunden 
gewesen, sondern wäre auch nur mit einem sehr großen zeitlichen 
Vorlauf möglich gewesen.

Die bei Einräumung eines Bezugsrechts erforderliche mindestens 
zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 Satz 2 AktG) hätte außerdem 
eine kurzfristige Reaktion auf die aktuellen Marktverhältnisse nicht 
zugelassen. Hinzu kommt, dass bei Einräumung eines Bezugsrechts 
der endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor Ablauf der Be-
zugsfrist bekannt zu geben ist (§ 186 Abs. 2 Satz 2 AktG). Wegen 
des längeren Zeitraums zwischen Preisfestsetzung und Abwicklung 
der Kapitalerhöhung und der Volatilität der Aktienmärkte besteht 
somit ein höheres Markt- und insbesondere Kursänderungsrisiko als 
bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Dies macht bei der Preis-
festsetzung in der Regel einen höheren Sicherheitsabschlag auf den 
aktuellen Börsenkurs erforderlich und führt daher regelmäßig zu we-
niger marktnahen Konditionen als eine bezugsrechtsfreie Ausgabe 
der neuen Aktien.

Durch die Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG für den Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der 
Kapitalerhöhung 2018, nämlich die Preisfestsetzung nahe am aktu-
ellen Börsenkurs und den auf maximal 10 % des bisherigen Grund-
kapitals beschränkten Umfang der unter Bezugsrechtsausschluss 
ausgegebenen Aktien, wurden andererseits auch die Interessen der 
vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre angemessen gewahrt. 
Denn mit Blick auf den Börsenhandel hatten die Aktionäre hierdurch 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung an der Ge-
sellschaft über einen Zukauf über die Börse zu vergleichbaren Be-
dingungen aufrechtzuerhalten. Durch die Ausgabe der neuen Aktien 
nahe am aktuellen Börsenkurs wurde ferner sichergestellt, dass mit 
der Kapitalerhöhung keine nennenswerte wirtschaftliche Verwässe-
rung der Aktionäre verbunden war.
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Aus den vorstehenden Erwägungen war der im Rahmen der Kapital-
erhöhung 2018 unter Beachtung der Vorgaben des Genehmigten 
Kapitals 2018 vorgenommene Bezugsrechtsauschluss insgesamt 
angemessen und sachlich gerechtfertigt. Weiterhin wurden die In-
teressen der übrigen Aktionäre nicht unangemessen beeinträchtigt.

 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Bericht des Vorstands an die Hauptver-
sammlung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG betreffend 
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019, teilweise 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gem. §§ 186 Abs. 4 
Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Dieser Bericht liegt 
vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversamm-
lung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf 
Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Er 
ist außerdem im Internet unter https://www.fintechgroup.com/de 
unter „Investor Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlun-
gen“ zugänglich und wird der Hauptversammlung ebenfalls zugäng-
lich gemacht. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 vor.

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 4 Abs. 3 ein genehmigtes 
Kapital (Genehmigtes Kapital 2018), das den Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats ursprünglich ermächtigte, bis zum 6. August 
2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt EUR 3.857.323,00 durch ein- oder mehrmalige Aus-
gabe von insgesamt bis zu 3.857.323 neuen, auf den Namen lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Von 
dieser Ermächtigung ist im Jahr 2018 in Höhe von EUR 1.225.761,00 
Gebrauch gemacht worden, so dass die Ermächtigung, dass Grundka-
pital zu erhöhen, nur noch in Höhe von EUR 2.631.562,00 fortbesteht.

Aufgrund der teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2018 und um es der Gesellschaft zu ermöglichen, auch weiterhin 
möglichst flexibel auf sich bietende Gelegenheiten auf den Märkten 

reagieren zu können, soll das vorstehend beschriebene Genehmigte 
Kapital 2018 aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital (Ge-
nehmigtes Kapital 2019) geschaffen werden.

Durch die Beschlüsse unter Tagesordnungspunkt 6 wird die beste-
hende, bereits teilweise in Anspruch genommene Ermächtigung zur 
Erhöhung des Grundkapitals, soweit im Zeitpunkt der Aufhebung 
noch nicht ausgenutzt, aufgehoben und durch eine neue fünfjährige 
Ermächtigung ersetzt. Die beantragte Ermächtigung für das Geneh-
migte Kapital 2019 soll der Gesellschaft allgemein dazu dienen, sich 
bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu günstigen Konditionen 
zu beschaffen.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 wird den Aktio-
nären grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsrecht kann 
jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgen-
den Fällen ausgeschlossen werden:

Das Bezugsrecht kann für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden, 
die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können. 
Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbe-
trags würden die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und 
die Ausübung des Bezugsrechts insbesondere bei der Kapitalerhö-
hung um runde Beträge erheblich erschwert. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand 
wird jedoch versuchen, die Entstehung von Spitzenbeträgen bei den 
Bezugsrechten zu vermeiden.

Darüber hinaus ist ein Bezugsrechtsausschluss möglich für einen an-
teiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 10 %, bezogen sowohl 
auf das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über das Genehmigte 
Kapital 2019 vorhandene Grundkapital als auch auf das zum Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandene Grundkapital, 
wenn die neuen Aktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der 
den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen Aktien 
nicht wesentlich unterschreitet, wobei nicht wesentlich eine Unter-
schreitung des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten zehn 
Börsentage um bis zu 5 % ist. Diese auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gegründete Ermächtigung erlaubt die rasche Durchführung einer 



FinTech Group AG  Ordentliche Hauptversammlung 2019 1918

Barkapitalerhöhung zu einem den aktuellen Marktbedingungen 
möglichst nahekommenden Ausgabebetrag. Bei der Ausnutzung der 
Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag auf den Börsenpreis 
so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzie-
rung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Durch die 
Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden 
auch die Belange der Aktionäre gewahrt. Denn aufgrund des Um-
stands, dass die Platzierung ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittel-
bar nach Festsetzung des Ausgabebetrags erfolgen kann, muss bei 
der Festsetzung nicht das Kursänderungsrisiko für den Zeitraum 
einer Bezugsfrist berücksichtigt werden. Die Begrenzung auf einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von maximal 10 % ermöglicht es 
den Aktionären, durch Nachkauf über die Börse gegebenenfalls ihre 
bisherige Anteilsquote aufrechtzuerhalten.

Weiter kann das Bezugsrecht vom Vorstand bei einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men ausgeschlossen werden. Im Falle des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen müssen 
diese im Rahmen des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft 
liegen. Diese Ermächtigung soll den Vorstand insbesondere in die 
Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Ge-
sellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Un-
ternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstige Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien der 
Gesellschaft erwerben zu können. Der Erwerb eines Unternehmens 
oder einer Unternehmensbeteiligung erfordert in der Regel eine ra-
sche Entscheidung. Durch die vorgesehene Ermächtigung wird dem 
Vorstand die Möglichkeit gegeben, bei entsprechend sich bietenden 
Gelegenheiten zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte An-
gebote reagieren zu können. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Einbrin-
gung von Forderungen oder anderen Wirtschaftsgütern. Es kommt bei 
einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relati-
ven Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vor-
handenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber 
der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gegen Ge-
währung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft 
und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten 
der Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Er-
mächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend 
den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wand-
lungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den 
Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen mit Options- 
oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Um-
fang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält 
der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2019 unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen 
beiden Alternativen zu wählen. Bei Abwägung aller genannten Um-
stände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugs-
rechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch 
unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Ver-
wässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.

Der Vorstand wird im Einzelfall besonders sorgfältig prüfen, ob der 
Einsatz der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss notwendig 
und für die Gesellschaft von Vorteil ist, bevor er die Zustimmung des 
Aufsichtsrats hierfür einholt.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2019 berichten.
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Ausliegende Unterlagen zur Tagesordnung

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Ge-
schäftsräumen der FinTech Group AG im Rotfeder-Ring 7, 60327 
Frankfurt am Main zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Zu Tagesordnungspunkt 1:

∙ der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2018, der gebilligte Konzernabschluss und der Kon-
zernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Bericht des 
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018

Zu Tagesordnungspunkt 6:

∙ Bericht an die Hauptversammlung über die teilweise Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2018

∙ Bericht an die Hauptversammlung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 
Abs. 1, 2 AktG betreffend die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2019, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 
Bezugsrechts

Die vorstehend genannten Unterlagen werden auch in der ordent-
lichen Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre auslie-
gen. Abschriften dieser Unterlagen werden jedem Aktionär auf Ver-
langen unverzüglich und kostenlos übersandt. Anforderungen sind 
an die

FinTech Group AG 
Rotfeder-Ring 7 
60327 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefax: +49 (0)69 450 001 1099 
E-Mail: ir@fintechgroup.com

zu richten.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in 
der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesell-
schaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung 
sowie der nachfolgend genannten Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären der 
FinTech Group AG die Teilnahme an der Hauptversammlung zu er-
leichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Ge-
sellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversamm-
lung angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in deut-
scher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft bis 
spätestens zum Ablauf des 5. August 2019, 24:00 Uhr unter folgen-
der Adresse zugehen.

FinTech Group AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
Telefax: +49 (0)89 889 690 633 
E-Mail: fintechgroup@better-orange.de

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären Eintritts-
karten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Ak-
tionäre, frühzeitig für die Anmeldung bei der Gesellschaft Sorge 
zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmacht-
erteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinsti-
tut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich 
der Textform.

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, 
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 
Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Bitte 
stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-
vereinigung oder eine diesen gleichgestellte Person oder Instituti-
on bevollmächtigen wollen, mit diesem/dieser über eine mögliche 
Form der Vollmacht ab.

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen 
der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag der Hauptversamm-
lung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per 
Post, Telefax oder E-Mail an die oben hinsichtlich der Anmeldung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung genannte Anmeldeadresse, Te-
lefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären wie schon in 
den Vorjahren an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebun-
dene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Damit die Stimm-
rechtsvertreter die überlassenen Vollmachten und Weisungen in der 
Hauptversammlung ausüben können, müssen ihnen diese rechtzeitig, 
spätestens bis zum Ablauf des 8. August 2019, 24:00 Uhr, vorliegen.

Die Aktionäre, die einem Vertreter oder den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, 
müssen sich ebenfalls rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden.

Aktionäre, die einen Vertreter oder die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden gebe-

ten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das die 
Gesellschaft hierfür bereithält. Auf der Rückseite der Eintrittskarten 
ist die Möglichkeit zur Vollmachtserteilung sowie zur Unterbevoll-
mächtigung gegeben. Des Weiteren steht den Aktionären ein For-
mular zur Vollmachtserteilung auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.fintechgroup.com/de unter „Investor Relations“ 
in dem Unterpunkt „Hauptversammlungen“ zum Download zur Ver-
fügung und kann bei der Gesellschaft kostenlos angefordert werden. 
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten die Akti-
onäre zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung.

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach § 126 AktG und § 127 AktG 
von Aktionären

Aktionäre können in der Hauptversammlung Anträge und gege-
benenfalls auch Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung 
sowie zur Geschäftsordnung stellen, ohne dass es hierfür vor der 
Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder 
sonstigen auf den Antrag bzw. Wahlvorschlag bezogenen Hand-
lung bedarf.

Gegenanträge im Sinn des § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinn 
des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs, ei-
ner Begründung, die allerdings zumindest für Wahlvorschläge nicht 
erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
sowie, im Fall von Vorschlägen eines Aktionärs zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern, den Angaben nach § 127 Satz 4 AktG unter der 
Internetadresse https://www.fintechgroup.com/de unter „Investor 
Relations“ in dem Unterpunkt „Hauptversammlungen“ zugänglich 
gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 28. Juli 2019, 
24:00 Uhr unter der Adresse:

Vorstand der FinTech Group AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
Telefax: +49 (0)89 889 690 666 
E-Mail: antraege@better-orange.de
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zugehen, wenn und soweit die übrigen Voraussetzungen für eine 
Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach § 126 AktG 
bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Anders adressierte Anträge bzw. Wahl-
vorschläge werden nicht berücksichtigt.

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die 
Datenerhebung für Zwecke der Hauptversammlung

Die FinTech Group AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Haupt-
versammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts 
personenbezogene Daten (insbesondere Name, Geburtsdatum, 
Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, 
Besitzart der Aktie sowie gegebenenfalls Name und Adresse des 
vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen. Neben per-
sonenbezogenen Daten der Aktionäre, die im Aktienregister der 
Gesellschaft gespeichert sind, verarbeitet die Gesellschaft hierbei 
Daten, die von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Haupt-
versammlung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass 
von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft übermittelt 
werden.

Die Gesellschaft als Verantwortliche im Sinne der Datenschutzbe-
stimmungen ist erreichbar unter

FinTech Group AG 
Rotfeder-Ring 7 
60327 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefax: +49 (0)69 450 001 1099 
E-Mail: ir@fintechgroup.com

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Hauptversammlung erfolgt zu dem Zweck, die Anmeldung 
und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prü-
fung der Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären 
die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (ein-
schließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und Weisungen) 
zu ermöglichen.

Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der 
Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und 
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. 

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesord-
nung gesetzt werden, wird die Gesellschaft diese Gegenstände un-
ter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Vorausset-
zungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. 
Ebenso wird die Gesellschaft Gegenanträge von Aktionären bei Vor-
liegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschrif-
ten unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich machen.

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, sind wir nach § 129 Abs. 
1 Satz 2 AktG verpflichtet, Sie unter Angabe des Namens, des Wohn-
orts, der Aktienanzahl und der Besitzart in das Teilnehmerverzeich-
nis einzutragen. Diese Daten können von anderen Aktionären und 
Hauptversammlungsteilnehmern während der Versammlung und 
von Aktionären bis zu zwei Jahre danach eingesehen werden (§ 129 
Abs. 4 AktG).

Da die Erhebung und Verarbeitung der Daten der Aktionäre und 
Aktionärsvertreter gesetzlich vorgeschrieben ist, kann und darf die 
FinTech Group AG eine Teilnahme an der Hauptversammlung ohne 
Bereitstellung der Daten nicht ermöglichen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit §§ 67, 118 ff. AktG. Für die im Zusammenhang mit 
Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer re-
gelmäßig bis zu drei Jahre.

Aktionäre und Aktionärsvertreter können von der Gesellschaft unter 
der vorgenannten Adresse Auskunft über ihre personenbezogenen 
Daten, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten, Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Einem Verlangen nach 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung können ggf. gesetz-
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liche Pflichten der Gesellschaft entgegenstehen. Mit Beschwerden 
im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
können sich Aktionäre und Aktionärsvertreter an den Datenschutz-
beauftragten der Gesellschaft wenden:

FinTech Group AG 
Rotfeder-Ring 7 
60327 Frankfurt am Main 
Deutschland 
E-Mail: datenschutz@fintechgroup.com

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO.

Frankfurt am Main, im Juni 2019

Der Vorstand
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